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Zur Person:

Karin Binder
Linke Bundestagsabgeordnete

aus Karlsruhe

Karin Binder ist seit ihrer Jugend aktiv,
zunächst als Jugend- und Auszu-
bildendenvertreterin und später, mehr als
13 Jahre lang, als Betriebsrätin und Be-
triebsratsvorsitzende in einem Unterneh-
men von Bertelsmann in Stuttgart. Sie
hat eine Ausbildung im Einzelhandel ab-
solviert und einen Abschluss als
Handelsfachwirtin

Als gebürtige Stuttgarterin hat sie über
25 Jahre als ehrenamtliche Gewerk-
schafterin  bei der HBV in unterschiedli-
chen Funktionen auf Kreis-, Bezirks- und
Landesebene mitgearbeitet. Im April
2003 wurde sie zur Regionsvorsitzenden
der DGB-Region Mittelbaden (Karlsruhe)
gewählt und war damit bis zu ihrem Ein-
zug in den Bundestag im Oktober 2005
hauptamtliche Gewerkschafterin.

Bei der Bundestagswahl am 18. Septem-
ber 2005 holte Karin Binder als Direkt-
kandidatin im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt
5% der Zweitstimmen für „Die Linke“. Sie
zog über die Landesliste Baden-Württem-
berg der Linkspartei in den 16. Deut-
schen Bundestag ein.

Karin Binder ist Mitglied im Ausschuss
Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz und Sprecherin der
Fraktion für VerbraucherInnenschutz. Zu-
dem ist sie stellvertretendes Mitglied im
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und im Petitionsausschuss.
Karin Binder ist Mitglied in der Partei DIE
LINKE., der Gewerkschaften ver.di und
NGG, bei Amnesty International, der Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes
- Bund der AntifaschistInnen, dem BUND,
der Aids-Hilfe, dem Mieterbund. Sie un-
terstützt als Fördermitglied den Jugend-
verband LINKSJUGEND-SOLID und wei-
tere Initiativen durch Spenden.

Ihr Abgeordnetenbüro in der Karlsruhe
bietet linken Initiativen und sozialen Pro-
jekten Raum und Arbeitsmöglichkeiten
wie auch inhaltliche Unterstützung.

Bilder aus dem Wahlkreis: Karin Binder auf dem Regional-Parteitag

der LINKEN in Nordbaden, am 5. April 2008 inKarlsruhe

Fragen im Zusammenhang mit Ster-
ben und Tod sind für sehr viele Men-
schen von grundlegender Bedeutung.
Auch die behandelnden Ärzte werden
zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit
den Fragen ihrer Patienten konfron-
tiert oder sehen sich in ihrer tägli-
chen Arbeit schwierigen Beratungs-
situationen gegenübergestellt.

Für den Fall, dass sich Patienten
selbst krankheitsbedingt nicht mehr
adäquat mitteilen können, gibt es
verschiedene Möglichkeiten der Vor-
ausbestimmung der dann gewünsch-
ten medizinischen Behandlung. Eine
davon ist die Patientenverfügung.

In den deutschen Bundesstag sind am
06. März 2008 rechtspolitische Vor-
schläge eingebracht worden zu einer
nunmehr auch gesetzlichen Veranke-
rung von Patientenverfügungen. Da-
nach muss in Zukunft sorgfältig ge-
prüft werden, ob die Festlegungen
darin „auf die aktuelle lebens- und
Behandlungssituation zutreffen“.

Die Funktion einer optimalen, indivi-
duell-konkreten Patientenverfügung
besteht darin, dem Arzt für den spä-
teren Verlust der eigenen Willens-
fähigkeit Handlungsanweisungen zu
geben. Keine Rolle für die Wirksam-
keit spielen oft überschätzte juristi-
sche Formalien.

Die Stiftung Warentest hat einen gu-
ten Ratgeber Finanzen und Recht her-
ausgegeben, in der auch das Thema
Hinterlegungsstelle aufgegriffen wird.

Die Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg bietet eine Broschüre zu
dem Thema an, in der Bausteine als
Formulierungshilfe angeboten wer-
den, zum Preis von 7,90 Euro.

Das Bundesjustizministerium hat eine
kostenlose 38seitige Broschüre her-
ausgegeben für Bürgerinnen und Bür-
ger, die eine individuelle Patienten-
verfügung verfassen wollen. Hier fin-
den sich Empfehlungen mit sorgfältig
erarbeiteten Textbausteinen für die
Formulierung individueller Entschei-
dungen sowie zwei Beispiele einer
möglichen Patientenverfügung.

Die Broschüre des Justizministeri-
ums kann kostenlos im Wahlkreis-
büro abgeholt werden.

Im Büro erhältlich!

Verbraucher-Tipp:
Patientenverfügung


